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Stadtverordnetenversammlung                           17.12.2019 
Cottbus/Chóśebuz  
Ausschuss für Soziales, Gesundheit  
und Rechte der Minderheiten 

 

 

Protokoll                                                                                            
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und                        

Rechte der Minderheiten 
am 04.12.2019 

 
Ort: Stadthaus, Raum Zielona Gora 
Beginn:  17:30 Uhr 
Ende: 19:00 Uhr 
 
Anwesenheit: 
 
Domke, Barbara BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Dyrda, Anja AUB/SUB 
Gärtner, Philipp Unser Cottbus/Chóśebuz FDP 
Groß, Klaus AfD 
Heger, Anja SPD   
Kircheis, Kerstin SPD 
Mankour, Birgit DIE LINKE 
Galle, Rüdiger CDU                             Vertretung für Rabes, Michael 
Richter, Eberhard DIE LINKE 
Schöngarth, Andy AfD 
Schulz, Dietmar CDU 
 
Sachkundige Bürger und Gäste (siehe Teilnehmerliste Anlage 1) 
 
I. Öffentlicher Teil 
 
 
TOP 1  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Rechte der Minderheiten ist beschlussfähig. 
Es sind 11 stimmberechtigte Mitglieder, darunter ein Vertreter, anwesend. 
 
 
TOP 2   Bestätigung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird bestätigt. 
 
 
TOP 3  Protokollkontrolle 
 
Das Protokoll der Beratung vom 06.11.2019 - öffentlicher Teil - wird in der vorliegenden Fassung 
bestätigt. 
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TOP 7  Sonstiges 
 
Frau Dieckmann informiert, dass seit 02.12.2019 Frau Ines Lober die Leitung des Fachbereiches 
Soziales übernommen hat. Anschließend stellt sich Frau Lober selbst vor. 
 
Zum Thema „Tagesmütter“ gibt Herr Richter bekannt, dass dieses im Unterausschuss Kita 
weitergeführt wird. 
 
 
TOP 4  Beschlussvorlagen 
 
4.1. OB-020/19 Benennung der Mitglieder für den Beirat für Integration und Migration  
 v.: Frau Bartels, Integrationsbeauftragte 
 
Frau Bartels berichtet anhand einer Präsentation (Anlage 2) über den Prozessverlauf bzw. die 
Vorgehensweise bei der Benennung der Mitglieder für den Beirat für Integration und Migration der 
Stadt Cottbus/Chóśebuz. Sie gibt einen Überblick über die vertretenen Nationen bzw. vertretende 
Unternehmen/Organisationen.        
 
Vorlage OB-020/19        Abstimmung: 10 : 0 : 1 
 
 
TOP 5  Berichte 
 
  Keine 
 
TOP 6  Informationen, Anträge aus den Fraktionen und der Verwaltung, Anfragen 
 
 
6.1.   Informationen 
 
6.1.1.  Information zum Stand der Integration in Cottbus/Chóśebuz 

            v.: Servicebereich  Bildung und Integration 
 

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann erläutert die Tabelle (Anlage 3) „Entwicklung der Zahlen 
geflüchteter Menschen in Cottbus 2019. Frau Richert informiert mittels einer Präsentation (Anlage 
4) über das Projekt „Gesundheitliche und psychosoziale Prävention, Beratung und Begleitung für 
MigrantInnen“. 
 
6.1.2.  Berichterstattung Jobcenter Cottbus gE zum Thema u25 
  v.: Geschäftsführer, Herr Mochmann 
 
Herr Mochmann informiert anhand der Präsentation der Anlage 5.  
 
6.2.1.  Antrag 030/19 Errichtung einer Produktionsschule - Prüfauftrag 
 
Herr Mochmann vermittelt in seiner Präsentation statistische Angaben zu arbeitslosen 
Jugendlichen und deren vielschichtiger Problemlagen. Passgenaue Aktivierungsmaßnahmen 
gehen auf die Probleme der Jugendlichen ein. Dazu zählt auch das Projekt „Next Level“ und neu 
das ESF-Projekt „warm up – Deine Entscheidung“. Dort ordnet sich auch die „Produktionsschule“ 
ein.  
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Frau Dieckmann informiert, dass die neue Förderperiode ab 01.01.2021 beginnt. Zurzeit werden 
Kontakte mit Produktionsschulen im Land Brandenburg aufgenommen. Ein Vertreter davon könnte 
sich im Februar 2020 im Rahmen des Jugendhilfeausschusses vorstellen. 
 
 
6.1.3.  Information zur Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und  
         Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz -  
              BTHG) 
  v.: Fachbereichsleiterin, Frau Lober 
 
Frau Lober zeigt in einer Übersicht das Inkrafttreten der Reformstufen 1 bis 4 zum 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) auf (Anlage 6). Ab 01.01.2020 tritt die 3. Stufe in Kraft. 
Mit dem BTHG werden mehr Möglichkeiten der Teilhabe und mehr Selbstbestimmung für 
Menschen mit Behinderungen geschaffen. Zudem erfolgt eine Trennung zwischen Fachleistungen 
und Leistungen zum Lebensunterhalt. Frau Dieckmann weist auf die öffentliche Veranstaltung am 
20.04.2020 zum BTHG hin. Fragen der Ausschussmitglieder wurden beantwortet. 
 
Der öffentliche Teil endet um 19:00 Uhr.  
 
 

 
gez. 

Richter        gez. Prucker  
Vorsitzender des Ausschusses    Protokollantin 
 

 
Cottbus/Chóśebuz, 18.12.2019 
 
 
 
 


